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— daß der Justitiar vom Bereich Ökonomie und von der Ka
derabteilung über bestehende Verpflichtungen von Werktäti
gen zur Wiedergutmachung von Schäden und über den Stand 
ihrer Erfüllung informiert wird,
— daß der Eingang von Zahlungen kontinuierlich durch den 
Bereich Ökonomie — Kasse — kontrolliert wird und
— daß die zuständigen Leiter künftig besser die Arbeitskollek
tive bei der Erziehung der auf Bewährung Verurteilten zu 
unterstützen haben.

Inzwischen wurde mit dem Verurteilten A. eine ratenweise 
Zahlung von monatlich 300 M vereinbart. Diese Zahlung wird 
vom Bereich Ökonomie — Kasse — des VEB Z. exakt kontrol
liert, um ggf. bei Nichtzahlung über eine sofortige Mitteilung 
an den Justitiar die Vollstreckung einzuleiten.

D. Red.

Buchumschau
Autorenkollektiv unter Leitung von Reinhold Miller: 
Sozialismus und Ethik, Einführung
Dietz Verlag, Berlin 1984 
371 Seiten; EVP (DDR): 6,80 M

Dieses Buch sollten vor allem auch Juristen lesen; es hilft, 
die ideologischen Grundlagen rechtlicher Entscheidungen zu 
vertiefen und so die gesellschaftliche Wirksamkeit zu erhö
hen.

„Moral ist im gesellschaffliehen Leben gleichsam allge
genwärtig“ (S. 38). Fragen der Moral haben die Menschen seit 
jeher beschäftigt. Besonders stark brechen moralische Aus
einandersetzungen in Zeiten revolutionärer sozialer Umwäl
zungen hervor, wie wir sie in der Epoche des weltweiten 
Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus gegenwärtig 
mitgestalten. Diese Auseinandersetzungen um neue und alte 
Moral, um gut und böse, gerecht und ungerecht reflektieren 
sich notwendig und sehr differenziert auch in individuellen 
moralischen Konflikten, die mit Rechtsverletzungen oder 
einem Rechtsstreit verbunden sein können.

Die Autoren erläutern in den ersten Kapiteln die gesell
schaftlichen Grundlagen und das Wesen der Moral sowie Ge
genstand und Aufgaben der Ethik als Wissenschaft von der 
Moral und behandeln danach in den einzelnen Kapiteln die 
Rolle der Moral in wichtigen sozialen Bereichen: Arbeit, 
Politik, geistiges Leben, Familie, Wissenschaft, Frieden. Ab
schließend wird im letzten Kapitel — als ein Ausblick — über 
den Sinn des menschlichen Lebens diskutiert. In dialekti
scher Weise gehen die Autoren auf verschiedene Wider
sprüche ein und vermitteln realistisch gesellschaftliche Zu
sammenhänge, so z. B. auch, daß soziale Sicherheit günstige 
Bedingungen für die Entwicklung sozialistischer Moral und 
für entsprechendes Verhalten schafft, jedoch nicht in einem 
mechanischen Zusammenhang (S. 146).

Für Juristen sind vor allem die Kapitel über das indi
viduelle Moralbewußtsein sozialistischer Persönlichkeiten und 
über moralische Verantwortung und persönliche Entschei
dung besonders interessant. Aber auch die Themen über Ver
antwortung und Disziplin sowie über Recht und Moral im 
geistigen Leben der sozialistischen Gesellschaft, die z. T. un
ter Bezugnahme auf juristische Literatur in den Kapiteln 4 
und 5 behandelt werden, haben einen unmittelbaren Bezug 
zur Tätigkeit der Juristen. Hier wird die im praktischen Le
ben selbst entstehende Frage untersucht, wie sozialistisches 
Recht und sozialistische Moral, sozialistische Rechts- und Mo
ralerziehung optimal Zusammenwirken: „Recht und Moral 
werden letztlich beide durch die ökonomischen und politi
schen Verhältnisse bestimmt. Aber sie respräsentieren ver
schiedene Arten der praktisch-geistigen Aneignung der Wirk
lichkeit, sie stellen spezifische Bereiche des gesellschaftlichen 
geistigen Lebens dar und treten als selbständige Elemente 
des praktischen Handelns auf... Sozialistisches Recht und 
Moral wirken zugunsten gleicher sozialer Interessen und er
gänzen sich dabei; aber partielle Gegensätze sind möglich.“ 
(S. 158)

Ausgangspunkt für das Verhältnis von Recht und Moral 
in der sozialistischen Gesellschaft ist die Tatsache, daß im 
Verlaufe der sozialistischen Umwälzungen zum ersten Mal 
in der Geschichte der Menschheit das Recht einer Klasse ent
steht, die jede Ausbeutung bekämpft; „erstmals ist die Mo
ral der Arbeiterklasse zur herrschenden geworden und be
findet sich in prinzipieller Übereinstimmung mit dem herr
schenden Recht“. (S. 159)

Ausgehend von diesem Grundsatz wird das Moralbewußt
sein als ein ideelles Fundament der verfassungsmäßigen

Grundrechte und Grundpflichten der DDR charakterisiert 
und die moralische Bewertung und Interpretation der sozia
listischen Rechtsnormen bei der Verhaltensorientierung 
nachgewiesen. Hervorzuheben ist hier besonders die Fest
stellung: „Bei der Orientierung ein und desselben Verhaltens 
markiert... das Recht den Rahmen des Minimums an ge
sellschaftlichen Interessen entsprechendem Verhalten. ... 
Sozialistische moralische Forderungen und Sanktionen, so
zialistisches moralisches Verantwortungs- und Pflichtbe
wußtsein aber zielen auf weit darüber hinausgehendes En
gagement und Initiativen. Ob die Regelungsbereiche also 
übereinstimmen oder nicht, stets ergibt sich also eine ge
genseitige Ergänzung zwischen rechtlichen und moralischen 
Orientierungen, und in jedem Fall besteht gegenseitige Un- 
ersetzlichkeit“ (S. 161).

Wichtig ist für uns — aus der Sicht der Ethik — die Un
tersuchung des Zusammenhangs von Verantwortung, Rechten 
und Pflichten (z. B. S. 102 ff. und 142 ff.). Hier wird morali
sches Handeln im Zusammenhang mit dem sozialistischen 
Recht behandelt (S. 157 ff.), und es werden (als ein vorläu
figes Forschungsergebnis) die von der Moral sozialistischen 
Typs ihrem ideologischen Gehalt nach wesentlich abweichen
den Moralpositionen gekennzeichnet, z. B. individualistisch
egoistische (S. 163). Den Straftaten liegen „Moralpositionen 
zugrunde, die zwar im Sozialismus entstanden sein können, 
seinen Existenz- und Entwicklungserfordernissen jedoch 
nicht entsprechen und ihm insofern (!) .fremde' sind“ (S. 164).

Daher ist es namentlich für den Strafrechtler wichtig zu 
erfahren, was individuelles Moralbewußtsein ist (S. 184 ff.) 
und wie es sich unter objektiven und subjektiven Determi
nanten in der sozialistischen Gesellschaft im realen Lebens
prozeß herausbildet (S. 187 ff.). Dazu gehören auch Kennt
nisse darüber, wie Konfliktsituationen zu bewältigen sind 
(S. 189). Über moralische Konflikte als Produkte und Trieb
kräfte persönlichen und kollektiven Verhaltens wird in einem 
besonderen Abschnitt diskutiert (S. 227 ff.).

Zu beachten sind nicht nur die allgemeinen sozialen Be
dingungen, sondern auch die individuellen Lebensbedingun
gen, die Aneignung gesellschaftlicher Erfahrung, die soziale 
Tätigkeit bzw. Aktivität wie auch die Gewohnheiten. „Die 
Macht der Gewohnheit ist groß. Sie wirkt nicht nur positiv, 
sondern auch1 negativ. Das ist eine der Ursachen, warum im 
Sozialismus überholte moralische Auffassungen und Bezie
hungen der Menschen so zählebig sind“ (S. 210). In diesem 
äußerst komplizierten Entwicklungsprozeß haben auf dem 
Hintergrund gesetzmäßiger Zusammenhänge viele Zufäl
ligkeiten ihren Platz. Gut bekannt sind auch uns solche Er
fahrungen, daß unter gleichen familiären Bedingungen sich 
Geschwister sehr unterschiedlich entwickeln können (S. 190). 
„So geht das individuelle Moralbewußtsein auf vielfältige 
Weise, aber auch in unterschiedlichem Maße“ in einem kom
plizierten und widerspruchsvollen Prozeß „in das Verhalten 
über“ (S. 207). Da der Mensch die Keime vielfältiger, wider
sprüchlicher, moralischer Züge in sich trägt, bringt er oft in 
der einen Situation diese, in der anderen jene stärker zum 
Ausdruck und scheint daher in verschiedenen Situationen 
ein anderer zu sein (S. 208).

Insgesamt enthält das Buch viele Anregungen, die Un
tersuchung von Straftaten, die Einschätzung der individuel
len Persönlichkeit von Straftätern sowie die Rechtsanwen
dung auch unter moralisch-ethischem Aspekt und so mit 
einem tieferen ideologisch-weltanschaulichen Verständnis 
vorzunehmen. Das versetzt uns in die Lage, die praktische 
Strafverfolgung noch bewußter auf die Anforderungen der 
entwickelten sozialistischen Gesellschaft auszurichten und so 
ihre gesellschaftliche Wirksamkeit zu erhöhen.
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Diese gleichsam am Vorabend des 40. Jahrestages der Grün
dung der UNO erschienene Broschüre ist nicht nur populär
wissenschaftlich hervorragend, sondern vermittelt auch viele 
Anregungen auf theoretischem Feld — man liest sie mit Ge
nuß und Gewinn. Angesichts des geringen Umfangs des Hef
tes konnte der Autor einige Fragen nur verkürzt abhandeln, 
auf andere mußte er ganz verzichten. Über manches kann 
man streiten: So hätten z. B. die den UN-Sicherheitsrat be
treffenden Passagen durchaus etwas ausführlicher sein kön
nen, um die zentrale Stellung dieses Hauptorgans im Mecha
nismus der UNO noch stärker herauszuheben.


